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Leitsatz

Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, die aufstockend zu einer tatsachlichen und ech-
ten Arbeitnehmertatigkeit oder daneben zur (weiteren) Integration in den Arbeitsmarkt ge-
wahrt werden, kann, selbst wenn ein entsprechender Bedarf zum Zeitpunkt der Zuwanderung
absehbar gewesen ist, nicht per se einen Missbrauch des Freizugigkeitsrechts begrinden.

Fir die Annahme, die Berufung auf die Arbeitnehmerfreiziigigkeit konne sich als missbrauch-
lich darstellen, bleibt in diesem Fall nach Auffassung des Senats jedenfalls dann kein Raum,
wenn der Betroffene durch seine Tatigkeit seinen eigenen Bedarf jedenfalls fast vollstandig
decken kann.

Unter diesen Umstanden kann weder dem Arbeitnehmer selbst noch seinen Familienangehori-
gen die missbrauchliche Berufung auf den Arbeitnehmerstatus des beschaftigten Familienmit-
glieds und die daran anknlpfende Freizligigkeitsberechtigung auch der anderen Familienmit-
glieder entgegengehalten werden.

Verfahrensgang

vorgehend SG Wiesbaden, 22. Oktober 2019, S 34 AS 695/19 ER, Beschluss

Tenor

Griinde

I. Der Beschluss des Sozialgerichts Wiesbaden vom 22. Oktober 2019
wird aufgehoben und die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen
Anordnung verpflichtet, den Antragstellern vorlaufig laufende Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch
Zweites Buch - Grundsicherung fiir Arbeitsuchende - (SGB Il) in gesetz-
licher Hohe fiir die Zeit vom 19. August 2019 bis zum 31. Januar 2020,
hochstens bis zur Bestandskraft des Bescheides der Antragsgegnerin
vom 14. August 2019, zu gewahren.

Il. Die Antragsgegnerin hat den Antragstellern die zur Rechtsverfolgung
in beiden Instanzen notwendigen Kosten zu erstatten.

1ll. Den Antragstellern wird Prozesskostenhilfe fiir das Beschwerdever-
fahren unter Beiordnung von Frau Rechtsanwaltin E. bewilligt.
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Die Antragsteller begehren im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes laufende Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch -
Grundsicherung fur Arbeitsuchende - (SGB II).

Die Antragsteller sind bulgarische Staatsangehdrige. Der Antragsteller zu 1. und die An-
tragstellerin zu 2., seine Ehefrau, sind im Jahre 1996 geboren, die Antragstellerin zu 3.
und der Antragsteller zu 4., ihre gemeinsamen Kinder, im Jahre 2014 beziehungsweise
2015. Die Antragsteller reisten im Frihjahr diesen Jahres nach Deutschland ein, der An-
tragsteller zu 1. offenbar wenige Wochen vor den anderen Familienmitgliedern. Der An-
tragsteller zu 1. hielt sich nach seinen Angaben bereits im Jahre 2014 fir kurze Zeit in
Deutschland auf; Deutschkenntnisse haben die Antragsteller nicht.

Seit ihrer (jeweiligen) Einreise leben die Antragsteller in A-Stadt, zunachst bei einer Tan-
te des Antragstellers zu 1. und deren Ehemann. Am 1. April 2019 schloss der Antragstel-
ler zu 1. einen Mietvertrag fur die bis heute von den Antragstellern gemeinsam bewohn-
te, 84 Quadratmeter grofe Drei-Zimmer-Wohnung, flr die eine Kaltmiete von 800,- Euro
monatlich und eine Betriebskostenvorauszahlung (einschlieBlich Heizkosten) von 300,-
Euro monatlich anfallt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Mietvertrag (BI. 37 ff. der
zu den Antragstellern gefihrten Leistungsakte der Antragsgegnerin, erster Abschnitt -
im Folgenden: LA | -) sowie das vom Vermieter gezeichnete Formular ,Mietangebot und
Wohnungsbeschreibung” (LA | Bl. 45) Bezug genommen. Bei Einzug in die Wohnung war
eine Kaution in H6he von 2.400,- Euro zu leisten.

Unter dem 29. April 2019 unterzeichnete der Antragsteller zu 1. einen Arbeitsvertrag mit
der Fa. F. GmbH als Landschaftsgartner. Arbeitsvertraglich waren eine regelmafige mo-
natliche Arbeitszeit von 80 Stunden und ein Stundenlohn in H6he von 10,50 Euro vorge-
sehen. Wegen der Einzelheiten wird auf Bl. 1 der Leistungsakte, zweiter Abschnitt - im
Folgenden: LA Il - verwiesen. Der monatliche Bruttoverdienst sollte dementsprechend
bei 850,- Euro, der Nettoverdienst bei 680,- Euro liegen.

Der Antragsteller zu 1. nahm, wie im Arbeitsvertrag vereinbart, am 2. Mai 2019 die Ar-
beit auf. Bereits wenige Tage spater, am 7. Mai 2019, erlitt er wahrend der Arbeit einen
Unfall, bei dem er sich eine Trennscheibenverletzung der Wange sowie eine Jochbein-
fraktur rechts zuzog. Seither ist er, abgesehen von jeweils nach wenigen Tagen wieder
beendeten Arbeitsversuchen im Sommer, arbeitsunfahig erkrankt und erhalt Verletzten-
beziehungsweise Krankengeld (vgl. hierzu beispielsweise das Schreiben der AOK Hessen
vom 5. Juni 2019, BI. 35 der Leistungsakte, dritter Abschnitt - im Folgenden: LA lll - so-
wie die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen, Bl. 163 ff. der Gerichtsakte -
im Folgenden: GA -). Gekindigt ist das Arbeitsverhaltnis nicht.

Die Antragsteller beantragten sodann am 9. Mai 2019 bei der Antragsgegnerin Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbu-
ches. Die Antragsgegnerin fertigte in diesem Zusammenhang Vermerke zu persénlichen
Vorsprachen der Antragsteller (der Antragstellerin zu 2. am 9. Mai 2019 und des Antrag-
stellers zu 1. am 17. Mai 2019, wobei sie jeweils von einem Bekannten, Hr. G., der auch
Ubersetzte, begleitet wurden), aus denen sich - zusammengefasst - ergibt, der Antrag-
steller zu 1. arbeite 80 Stunden pro Monat als Helfer im Gartenbau. Die Antragstellerin
zu 2. arbeite nicht. Fir die Kinder werde Kindergeld bezogen. Aus eigenen Mitteln kdnn-
ten der Bedarf zum Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft nicht voll gedeckt
werden. Vor diesem Hintergrund werde die Bewilligung von Leistungen nach dem Sozi-
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algesetzbuch Zweites Buch beantragt. Der Antragsteller zu 1. habe in Bulgarien immer
gearbeitet, aber die Arbeit auch immer wieder verloren. Es sei nicht so einfach gewesen,
in Bulgarien eine dauerhafte Beschaftigung zu finden. In A-Stadt habe er Familie und
Bekannte. Um in Deutschland erst einmal leben zu kénnen, hatten sie von Bekannten
3.000,- Euro geliehen. Das Geld hatten sie dann flr die Kaution der Wohnung, die Miete
fur April und fur Lebensmittel genutzt. Seit Anfang Mai 2019 arbeite der Antragsteller zu
1. Sein erstes Gehalt werde er voraussichtlich Anfang Juni 2019 erhalten. Uber weiteres
Einkommen oder Vermdgen verflgten sie nicht. Wegen der Einzelheiten wird auf LA | BI.
67 f. (Antragstellerin zu 2.) und LA | Bl. 72 f. (Antragsteller zu 1.) Bezug genommen.

Mit Bescheid vom 14. Juni 2019 lehnte die Antragsgegnerin den Antrag unter Verweis
auf den Leistungsausschlusstatbestand aus § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB Il ab. Zur Begrin-
dung fuhrte sie im Wesentlichen aus, die Tatigkeit des Antragstellers zu 1. sei als unwe-
sentlich und untergeordnet im Sinne der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtsho-
fes (Hinweis auf EuGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - C-14/09 - RS Genc -) anzusehen,
weil er lediglich 13,5 Stunden im Mai gearbeitet habe. Er habe lediglich einen Verdienst
von 141,75 Euro brutto beziehungsweise 113,29 Euro netto erzielt. Er erflille damit nicht
die Voraussetzungen des Arbeitnehmerstatus nach § 2 des Gesetzes Uber die allgemeine
Freizlgigkeit von Unionsburgern - Freizligigkeitsgesetz/EU - (FreiziigG/EU). Wegen der
Einzelheiten wird auf LA 11l Bl. 31 ff. Bezug genommen.

Hiergegen erhoben die Antragsteller am 17. Juni 2019 Widerspruch (LA Il Bl. 34). Zu ei-
ner anschlieBenden persdnlichen Vorsprache des Antragstellers zu 1. am 17. Juli 2019
fertigte die Antragsgegnerin wiederum einen Vermerk. Er habe danach im Wesentlichen
dargelegt, die Antragsteller hatten in Bulgarien bei seinem Vater gelebt, ohne daflr Mie-
te bezahlen mussen. Er sei dort zweimal pro Woche arbeiten gegangen und habe cir-

ca 30,- Euro in der Woche verdient. AuBerdem habe er Kindergeld bezogen. Sonstige
EinkUnfte habe die Familie nicht gehabt. Sie hatten lediglich ein wenig Unterstitzung
durch die Familie erhalten. Anfang Marz 2019 seien sie dann nach Deutschland gekom-
men. Der Grund fur die Einreise sei, dass sie in Bulgarien nicht genug Geld verdient hat-
ten, um den Lebensunterhalt dauerhaft alleine bestreiten zu kdnnen. Sie hatten gehofft,
dies in Deutschland zu schaffen. Anfang Marz, als sie nach Deutschland gekommen sei-
en, seien sie erst bei seiner Tante und deren Mann untergekommen. Da deren Wohnung
aber auf Dauer zu klein fir alle gewesen sei, hatten sie sich eine eigene Wohnung ge-
sucht. Kurz bevor er angefangen habe zu arbeiten, habe er Kontakt mit dem Arbeitgeber
aufgenommen. Er habe mit diesem telefonieren kénnen, da dieser tirkisch spreche und
er ebenfalls turkisch verstehe. Bei der F. GmbH sei er als Landschaftsgartner beschaftigt.
Er habe keine Ausbildung absolviert und sei kein gelernter Landschaftsgartner. Nachdem
er sich an seinem ersten Tag bewahrt habe, habe er in der Pause den Arbeitsvertrag un-
terzeichnen kdnnen. Bei der F. GmbH verdiene er circa 850,- Euro brutto im Monat. [hm
sei von Anfang an bewusst gewesen, dass er mit diesem Gehalt nicht den Lebensunter-
halt der Familie bestreiten und die Miete sicherstellen kdnne. Aufgrund dessen habe er
parallel noch eine andere Arbeitsstelle gesucht. Aufgrund seines Arbeitsunfalles habe er
dann jedoch nicht mehr arbeiten kénnen. Am 9. Mai 2019 habe die Familie einen Antrag
auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch gestellt. Obwohl sie schon An-
fang Marz 2019 nach Deutschland eingereist seien, hatten sie den Antrag erst Anfang
Mai 2019 gestellt, da sie sich vorher noch nicht hatten verstandigen kénnen. Durch rei-
nen Zufall habe er in einem Café Herrn G. getroffen, der ihnen jetzt bei Behdrdengangen
helfe und Ubersetze. Ob er schon friiher einen Antrag auf Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch Zweites Buch gestellt hatte, wenn die sprachlichen Barrieren nicht bestan-
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den hatten, wisse er nicht. Er sei mit der Absicht nach Deutschland gekommen, dass sei-
ne Familie und er ein besseres Leben hatten. Er habe sich eine Arbeit suchen wollen, um
unabhangig von anderen zu sein. Wegen der Einzelheiten wird auf LA Il Bl. 55 ff. Bezug
genommen.

Die Antragsgegnerin hob mit Bescheid vom 31. Juli 2019 den Bescheid vom 14. Juni 2019
auf, lehnte die Gewahrung von Leistungen der Grundsicherung flir Arbeitsuchende je-
doch mit Bescheid vom 14. August 2019 erneut ab. Zur Begrindung flhrte sie im We-
sentlichen aus, der Leistungsausschluss des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Bst. b SGB Il greife
ein, da sich der Aufenthalt der Antragsteller allein aus dem Zweck der Arbeitsuche erge-
be. Hiervon abgesehen bestliinden auch Zweifel an der HilfebedUrftigkeit. Die Antragstel-
ler hatten ihren Lebensunterhalt von Anfang Marz bis Ende Mai unabhangig von staatli-
chen Leistungen und selbst erzielten Einkiinften bestreiten kdnnen. Dies sei ihnen mdg-
lich gewesen, da sie Geld von der Tante des Antragstellers zu 1. und deren Mann er-
halten hatten. Auch musse, sofern die Miete gezahlt worden sei, dies mit Hilfe der Tan-
te und von deren Mann geschehen sein, da der Verdienst des Antragstellers zu 1. und
das Kindergeld nicht ausreichten, um die Miete komplett zahlen zu kénnen. Da die An-
tragsteller bislang keine staatlichen Leistungen erhalten hatten, sei zweifelhaft, inwie-
weit Hilfebedurftigkeit bestehe. Das Verhalten der Antragsteller seit der Einreise zeige,
dass ihr Aufenthalt nicht auf eine ernsthafte auskdémmliche Erwerbstatigkeit ausgerich-
tet sei und stattdessen das Ziel verfolgt werde, den Uberwiegenden Bedarf der Familie
durch Sozialleistungen zu decken. Der Europaische Gerichtshof habe in der Entscheidung
vom 12. Marz 2014 - C-456/12 - geurteilt, dass ,das Unionsrecht (=Arbeitnehmerfreizi-
gigkeit) bei Rechtsmissbrauch keine Anwendung” finde. National gestitzt werde diese
Rechtsauffassung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Entscheidung vom 27.
November 2018 - 10 CS 18.2180 -).Wegen der Einzelheiten wird auf LA lll BI. 77 ff. ver-
wiesen.

Hiergegen erhoben die Antragsteller unter dem 19. August 2019 Widerspruch (LA 11l BI.
83), Uber den noch nicht entschieden ist, und haben am selben Tag beim Sozialgericht
Wiesbaden um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Bei ihrer Entscheidung habe die
Antragsgegnerin nicht berlcksichtigt, dass der Antragsteller zu 1. mehr als acht Stun-
den pro Woche gearbeitet und auch ein Monatseinkommen von mehr als 200,- Euro bis
300,- Euro erwirtschaftet habe. Somit seien sie nicht zur Arbeitsuche eingereist. Die Er-
krankung und die Notlage seien nicht vorhersehbar gewesen. Seit Mai 2019 hatten sie
durch ein Darlehen im privaten Umfeld notdlrftig finanziell Gberlebt. Verwertbares Ver-
mdgen sei nicht vorhanden. Erganzend haben sie eine eidesstattliche Versicherung der
Antragsteller zu 1. und 2. vom 13. August 2019 vorgelegt (GA BI. 16), deren Text von ei-
nem Freund Ubersetzt worden sei.

Die Antragsgegnerin hat demgegeniiber im Wesentlichen ihre Ausflihrungen aus dem
Bescheid vom 14. August 2019 wiederholt.

Das Sozialgericht hat im Rahmen eines Erdrterungstermins am 19. September 2019 Be-
weis erhoben durch die informatorische Anhérung der Antragsteller zu 1. und 2. sowie
durch die Vernehmung der Tante des Antragstellers zu 1., Frau H.K., deren Ehemann,
Herrn J.K., und von Herrn G. als Zeugen. Diesbezuglich wird auf die Sitzungsniederschrift
(GA BI. 69 ff.) Bezug genommen.

Das Sozialgericht hat sodann den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung durch
Beschluss vom 22. Oktober 2019 abgelehnt. Zur Begrindung hat es im Wesentlichen
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ausgeflhrt, die Antragsteller hatten einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft ge-
macht. Sie seien nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB |l von Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch Zweites Buch ausgeschlossen. Danach hatten diejenigen Auslanderinnen und
Auslander keinen Anspruch auf Leistungen, (a) die kein Aufenthaltsrecht hatten, (b) de-
ren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergebe oder (c) die ihr
Aufenthaltsrecht allein oder neben einem Aufenthaltsrecht nach Buchstabe (b) aus Ar-
tikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 5. April 2011 Uber die FreizUgigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union ableite-
ten.

Die Antragsteller kdnnten sich zunachst nicht auf ein Aufenthaltsrecht nach dem Gesetz
Uber den Aufenthalt, die Erwerbstatigkeit und die Integration von Auslandern im Bundes-
gebiet - Aufenthaltsgesetz - (AufenthG) berufen. Denn nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AufenthG
bedlrften Auslander fir die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines Aufent-
haltstitels, was impliziere, dass dieser erteilt sein mlsse, um daraus ein Aufenthaltsrecht
abzuleiten. Dies sei bei den Antragstellern nicht der Fall.

Die Antragsteller seien dartber hinaus auch nicht aufgrund der Regelungen des Freizu-
gigkeitsgesetzes/EU freizligigkeitsberechtigt, namentlich seien sie keine freizligigkeits-
berechtigten Arbeitnehmer nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 FreizigG/EU oder Familienangehérige
einer solchen Person. Zwar begriinde die von dem Antragsteller zu 1. aufgenommene
Tatigkeit als Landschaftsgartner bei der F. GmbH grundsatzlich eine Arbeitnehmereigen-
schaft im Sinne des Unionsrechts. Nach standiger Rechtsprechung des Europaischen Ge-
richtshofs sei der Begriff ,,Arbeithehmer” ein autonomer Begriff des Unionsrechts, der
nicht eng ausgelegt werden durfe (hierzu und im Folgenden Hinweis auf EuGH, Urteil
vom 21. Februar 2013 - C-46/12 -). Der Begriff sei anhand objektiver Kriterien zu defi-
nieren, die das Arbeitsverhaltnis im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der betroffe-
nen Personen kennzeichneten. Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhaltnisses beste-
he darin, dass jemand wahrend einer bestimmten Zeit flr einen anderen nach dessen
Weisung Leistungen erbringe, fir die er als Gegenleistung eine Vergutung erhalte (Hin-
weis auf EUGH, Urteil vom 3. Juli 1986 - C-66/85 -). Fur die Qualifizierung als Arbeitneh-
mer sei es erforderlich, dass die betreffende Person eine tatsachliche und echte Tatigkeit
auslbe, die keinen so geringen Umfang habe, dass sie sich als vollstandig untergeordnet
und unwesentlich darstelle. Bei der Prifung, ob im konkreten Fall eine tatsachliche und
echte Tatigkeit vorliege, miisse der Rechtsanwender alle relevanten objektiven Gesichts-
punkte ermitteln und im Rahmen einer Gesamtwuirdigung gegeneinander abwagen. Als
Kriterien zur Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft seien insbesondere die Dauer ei-
nes Beschaftigungsverhaltnisses, die Arbeitszeit, die Hohe der Vergutung, die Einhaltung
von Ansprichen auf bezahlten Urlaub, die Geltung der Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall, die Anmeldung zur Sozialversicherung und die Entrichtung von Beitragen heranzu-
ziehen (Hinweis auf LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28. September 2017 - L 19
AS 1540/17 BER u.a. -).

Diese Voraussetzungen seien im Falle des Antragstellers zu 1. erflllt. Die Kammer habe
keine Zweifel daran, dass er eine tatsachliche und echte Tatigkeit bei der F. GmbH auf-
genommen habe. Dies zeigten die Arbeitsaufnahme am 2. Mai 2019, die abgeleisteten
Arbeitsstunden bis zum Arbeitsunfall am 7. Mai 2019 sowie der Arbeitsunfall selbst. Mit
einem geplanten Arbeitsumfang von 80 Stunden pro Monat sei diese Tatigkeit auch nicht
vollig untergeordnet und unwesentlich. Wegen des kurzen Zeitraumes zwischen der Ar-
beitsaufnahme und dem Arbeitsunfall misse die Kammer auf die vertraglichen Verein-
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barungen abstellen. Die Kammer habe keine Anhaltspunkte daflir, dass diese nicht auch
tatsachlich so hatten gelebt werden sollen.

Die Antragsteller gendssen dennoch keine Freizugigkeit, da die Geltendmachung des
auf § 2 Abs. 2 Nr. 1 FreiziigG/EU gestitzten Freizigigkeitsrechts sich als rechtsmiss-
brauchlich darstelle. Begebe sich ein EU-BUrger nur mit der Absicht in einen Mitglied-
staat, um dort nach einer sehr kurzen Berufstatigkeit Sozialleistungen in Anspruch zu
nehmen, handele es sich nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes

um Missbrauch, der durch die Bestimmungen Uber die Freizigigkeit der Arbeitnehmer
nicht gedeckt sei (Hinweis auf EuGH, Urteil vom 21. Juni 1988 - Rs. 39/86 -). Denn das
Unionsrecht finde bei missbrauchlichen Praktiken keine Anwendung (Hinweis auf Hess.
VGH, Beschluss vom 5. Marz 2019 - 9 B 56/19 -; Hess. VGH, Beschluss vom 30. Juli 2018
- 1B 953/18 - (richtig wohl: 9 B 953/18, allerdings, soweit ersichtlich, nicht veréffent-
licht); Hess. VGH, Beschluss vom 26. Juni 2014 - 1 B 37114 - (richtig wohl: 9 B 37/14),
VG Darmstadt, Beschluss vom 14. Oktober 2019 - 5 K 1116.18.DA - nicht ver6ffentlicht).
Der Nachweis eines Missbrauchs setze zum einen voraus, dass eine Gesamtwurdigung
der objektiven Umstande ergebe, dass trotz formaler Einhaltung der unionsrechtlichen
Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht worden sei, und zum anderen ein sub-
jektives Element, namlich die Absicht, sich einen unionsrechtlich vorgesehenen Vorteil
dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkurlich geschaf-
fen wirden (Hinweis auf EuGH, Urteil vom 12. Marz 2014 - C-456/12 -; Hess. VGH, Be-
schluss vom 5. Marz 2019 - 9 B 56/19 -; OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28.
Marz 2017 - 18 B 274/17 -; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20. September 2016
-7 B 10406/16, 7 D 10407/16-; VG Darmstadt, Beschluss vom 14. Oktober 2019 - 5 K
1116.18.DA - nicht verdffentlicht). Dies sei - abweichend von der Priifung des Arbeitneh-
merbegriffs - anhand einer Gesamtschau aller mallgeblichen Gesichtspunkte des einzel-
nen Falles zu beurteilen.

Die Kammer sei nach umfassender Wurdigung des Akteninhalts und der durchgefihr-
ten Beweisaufnahme im Rahmen des Erérterungstermins am 19. September 2019 zu
der Uberzeugung gelangt, dass die Antragsteller - und damit auch der Antragsteller zu
1. - rechtsmissbrauchlich in das Bundesgebiet eingereist seien, um Sozialleistungen zu
beziehen. Das Gericht gehe aufgrund der Wirdigung des Sachverhalts davon aus, dass
der Antragsteller zu 1., der bei der Einreise weder Uber berufliche Qualifikationen ver-
fugt noch einfache deutsche Sprachkenntnisse besessen und solche auch im Weiteren
nicht erworben habe, sich ausschlieBlich zu dem Zweck in das Bundesgebiet begeben
habe, um flr sich, seine Ehefrau und die minderjahrigen Kinder ein Auskommen durch
den Bezug von Sozialleistungen zu erlangen. Dies hat das Sozialgericht ausfuhrlich na-
her begriindet und dabei namentlich auf die nur geringe Dauer der tatsachlichen Arbeit-
statigkeit, die Hohe des Gehalts, dessen fehlende Eignung, auch nur den Lebensunter-
halt des Antragstellers zu 1., umso weniger den der Familie zu sichern, die fehlenden
Sprachkenntnisse und beruflichen Qualifikationen, die damit einhergehend fehlende Aus-
sicht auf Beschaftigung und Integration sowohl bei der Einreise als auch danach, die feh-
lenden BemUhungen um einen Sprachkurs und eine Uber die Teilzeittatigkeit hinausge-
hende (weitere) Beschaftigung, die geringen finanziellen Mittel bei der Einreise, die als-
baldige Anmietung einer Wohnung mit einer aus diesen Mitteln und der Beschaftigung
nicht zu finanzierenden Miethéhe und das schon bei der Einreise vorhandene Wissen um
die Mdglichkeit, Sozialleistungen zu beantragen, verwiesen. Es sei daher nicht glaubhaft,
dass die Antragsteller nicht von Beginn an und schon bei der Einreise beabsichtigt hat-
ten, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch zu beantragen und daraus
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ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen zu bestreiten. Wegen der Einzelheiten wird auf
S. 12 ff. der Entscheidung (GA BI. 128 ff.) Bezug genommen.

Die Antragsteller haben - nach Zustellung des Beschlusses bei ihrem erstinstanzlichen
Prozessbevollmachtigten am 22. Oktober 2019 - am 7. November 2019 Beschwerde er-
hoben.

Zur Begrindung wiederholen und vertiefen sie ihr bisheriges Vorbringen. Auf Anfrage
des Berichterstatters haben sie vorgetragen, sie hatten in der Zwischenzeit von Kranken-
geld und Kindergeld gelebt. Das Arbeitsverhaltnis sei weiter ungekindigt. Die Antragstel-
lerin zu 2. sei wegen der Kindererziehung nicht berufstatig, werde aber ab Januar 2020
im Rahmen einer Verhinderungspflege tatig werden. Erganzend haben sie namentlich ei-
desstattliche Versicherungen des Antragstellers zu 1. und ihres Vermieters, Herrn L., bei-
de vom 28. Oktober 2019, sowie eine weitere eidesstattliche Versicherung des Antrag-
stellers zu 1. vom 26. November 2019 und medizinischen Unterlagen, unter anderem ei-
nen Befundbericht der Universitatsklinik Mainz vom 15. Oktober 2019, zu dem Unfall des
Antragstellers zu 1. und dessen fortdauernder Arbeitsunfahigkeit vorgelegt. Wegen der
Einzelheiten wird auf GA BI. 149 f. und BI. 162 ff. Bezug genommen.

Die Antragsteller beantragen sinngemat,

den Beschluss des Sozialgerichts Wiesbaden vom 22. Oktober 2019 aufzuheben
und die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten,
ihnen vorlaufig laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch zu gewahren.

Die Antragsgegnerin hat sich inhaltlich im Beschwerdeverfahren nicht geauRert.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten sowie zur Erganzung des Sach- und
Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsatze sowie auf den Inhalt der Gerichtsak-
te sowie der die Antragsteller betreffenden Verwaltungsakte der Antragsgegnerin Bezug
genommen.

Die Beschwerde ist zuldssig und begrindet. Die Antragsgegnerin ist im Wege der einst-
weiligen Anordnung zur vorlaufigen Erbringung von laufenden Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch fur die Zeit von der erst-
instanzlichen Antragstellung am 19. August 2019 bis 31. Januar 2020 zu verpflichten.
Der entgegenstehende Beschluss des Sozialgerichts ist aufzuheben.

1. Gegenstand des Verfahrens ist die Erbringung laufender Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch auf der Grundlage ei-
ner einstweiligen Anordnung; statthaft ist, da die Antragsteller eine Erweiterung ihrer
Rechtsposition erstreben, eine Regelungsanordnung im Sinne von § 86b Abs. 2 Satz 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG).

Entsprechende Leistungen (beziehungsweise eine Verpflichtung hierzu) kénnen, dem
Charakter des einstweiligen Rechtsschutzes entsprechend, nur vorlaufig zugesprochen
werden. Die - anwaltlich vertretenen - Antragsteller haben zwar (im Beschwerdeverfah-
ren, anders noch erstinstanzlich) die Erbringung der streitigen Leistungen ohne eine ent-
sprechende Einschrankung beantragt; da sie ihr Rechtsschutzbegehren allerdings im
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Wege eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verfolgen, wird man ihren

Antrag als entsprechend beschrankt verstehen kdnnen. Einer ausdrucklichen Antragsab-
weisung im Ubrigen, also wegen Leistungsanspriichen, die tber eine vorlaufige Gewah-

rung hinausgehen, bedarf es daher nicht.

In zeitlicher Hinsicht hatten die Antragsteller ihr Rechtsschutzbegehren erstinstanzlich
auf Leistungen ab dem Zeitpunkt der Antragstellung begrenzt. In dem schriftsatzlich for-
mulierten Beschwerdeantrag fehlt ein entsprechendes Anfangsdatum; allerdings ist auch
nicht ersichtlich, dass die Antragsteller ihr Begehren zweitinstanzlich hatten erweitern
wollen, so dass - weiterhin - von einem entsprechend beschrankten Antrag auszugehen
sein dlrfte.

2. Die Beschwerde ist zuldssig, insbesondere nach § 172 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 143 und § 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG statthaft sowie den Vorgaben aus
§ 173 SGG entsprechend frist- und formgerecht erhoben.

3. Das Gericht kann eine Regelungsanordnung erlassen, wenn sie zur Abwendung we-
sentlicher Nachteile notwendig erscheint (§ 86b Abs. 2 Satz 2 SGG).

a) Ein solcher Nachteil ist (nur) anzunehmen, wenn einerseits den Antragstellern gegen-
Uber der Antragsgegnerin - mit ausreichender Wahrscheinlichkeit - ein materiell-recht-
licher Leistungsanspruch in der Hauptsache zusteht (Anordnungsanspruch) und es ih-
nen andererseits nicht zuzumuten ist, die Entscheidung Gber den Anspruch in der Haupt-
sache abzuwarten (Anordnungsgrund). Dabei stehen Anordnungsanspruch und Anord-
nungsgrund nicht isoliert neben-, sondern in einer Wechselbeziehung zueinander, nach
der die Anforderungen an den Anordnungsanspruch mit zunehmender Eilbedurftigkeit
beziehungsweise Schwere des drohenden Nachteils, dem Anordnungsgrund, zu verrin-
gern sind und umgekehrt (vgl. zum MaRstab fur den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung fur die st. Rspr. des Hess. LSG: Beschluss vom 29. Juni 2005 - L 7 AS 1/05 ER -, in-
fo also 2005, 169; Beschluss vom 7. September 2012 - L 9 AS 410/12 B ER - sowie Be-
schluss vom 5. September 2018 - L 6 AS 216/18 B ER -; auBerdem Keller, in: Meyer-La-
dewig u.a., SGG - Kommentar, 12. Aufl. 2017, § 86b Rn. 27 ff.; Kallert, in: Gagel, SGB I/
SGB Ill, vor § 39 SGB II, Rn. 76 ff.): Ware eine Klage in der Hauptsache offensichtlich un-
zulassig oder unbegrindet, ist der Antrag auf einstweilige Anordnung ohne Ricksicht
auf den Anordnungsgrund grundsatzlich abzulehnen, weil ein schiitzenswertes Recht
nicht vorhanden ist. Ware eine Klage in der Hauptsache dagegen offensichtlich begrin-
det, vermindern sich die Anforderungen an den Anordnungsgrund, auch wenn auf die-
sen nicht ganzlich verzichtet werden kann. Bei offenem Ausgang des Hauptsacheverfah-
rens, wenn etwa eine vollstandige Aufklarung der Sach- oder Rechtslage im Verfahren
des einstweiligen Rechtsschutzes nicht moglich ist, ist im Wege einer Folgenabwagung
- regelmaRig unter Einbeziehung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache - zu entschei-
den, welchem Beteiligten ein Abwarten der Entscheidung in der Hauptsache eher zuzu-
muten ist.

Dabei sind grundrechtliche Belange der Antragsteller, soweit diese durch die Entschei-
dung beruhrt werden, umfassend in der Abwagung zu berlcksichtigen; die Gerichte
mussen sich - insbesondere wenn es um die Wahrung der Wiirde des Menschen geht -
schitzend und férdernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen: Sie haben eine Ver-
letzung der grundgesetzlichen Gewahrleistung der Menschenwdirde zu verhindern, auch
wenn sie nur maglich erscheint oder nur zeitweilig andauert (vgl. BVerfG, Beschluss vom
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12. Mai 2005 - 1 BvR 569/05 -, BVerfGK 5, 237 = info also 2005, 166; BVerfG, Beschluss
vom 25. Februar 2009 - 1 BvR 120/09 -, BVerfGK 15, 133 = juris, Rn. 11).

b) Ausgehend von diesen Malistaben ist zunachst ein auf 8§ 7 ff., §§ 19 ff. SGB Il gestiitz-
ter Anordnungsanspruch der Antragsteller auf die vorlaufige Gewahrung von Arbeitslo-
sengeld Il beziehungsweise Sozialgeld glaubhaft.

aa) Die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB Il liegen, wie insoweit auch das So-
zialgericht festgestellt hat, vor: Die im Jahre 1996 geborenen Antragsteller zu 1. und 2.
halten sich in den sich aus § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 7a SGB Il ergeben-
den Altersgrenzen. Die Antragsteller zu 3. und 4. haben zwar selbst das 15. Lebensjahr
noch nicht vollendet, sind aber gegebenenfalls aufgrund ihres Zusammenlebens in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3 SGB II) mit den Antragstellern zu 1. und 2. ebenfalls
leistungsberechtigt (vgl. § 7 Abs. 2 Satz 1 SGB Il). Jedenfalls die Antragstellerin zu 2. ist
erwerbsfahig im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 SGB II;
der Senat hat aber auch hinsichtlich des Antragstellers zu 1. trotz seiner langwierigen Er-
krankung keine erheblichen Zweifel an dessen Erwerbsfahigkeit; im Ubrigen kénnte sich
die Antragsgegnerin mit Blick auf die als Nahtlosigkeitsregelung zu verstehende Rege-
lung aus § 44a Abs. 1 Satz 7 SGB Il (vgl. dazu BSG, Urteil vom 7. November 2006 - B 7b
AS 10/06 R -, BSGE 97, 231; BSG, Urteil vom 2. April 2014 - B 4 AS 26/13 R -, juris) auf
eine auf medizinischen Grinden beruhende Einschrankung der Erwerbsfahigkeit nicht
berufen, nachdem sie bislang, soweit ersichtlich, diesbezlglich keine Verstandigung mit
dem Sozialhilfetrager gesucht hat. Auslanderrechtliche Beschrankungen hinsichtlich der
Aufnahme einer Erwerbstatigkeit (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2
SGB 1l) bestehen nicht, da die Antragsteller Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der
Europaischen Union sind. Der Senat hat weiter keine durchgreifenden Zweifel an der Hil-
febedurftigkeit der Antragsteller (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit §§ 9 ff. SGB
I): Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte dafur, dass ihre Einnahmen ausreichen
kénnten, um ihren Bedarf vollstandig zu decken. Weiter haben sie ihren gewdhnlichen
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB Il in Verbin-
dung mit § 30 Abs. 3 Satz 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch - Allgemeiner Teil - [SGB 1]).
Nachdem die Antragsgegnerin, die als Auslanderbehdrde auch hierfur zustandig ware,
nicht vorgetragen hat und insoweit auch sonst keine Hinweise ersichtlich sind, dass ein
Verlust des Freizigigkeitsrechts der Antragsteller festgestellt worden sein kdnnte, kann
offenbleiben, welche Auswirkungen dies auf den Fortbestand des gewdhnlichen Aufent-
haltes im Inland haben kdénnte. Die Antragsteller haben schlief8lich auch den nach § 37
Abs. 1 Satz 1 SGB Il notwendigen Antrag auf laufende Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts gestellt.

bb) Nach Auffassung des Senats liegt aber auch ein Ausschlusstatbestand nach § 7

Abs. 1 Satz 2 SGB Il jedenfalls seit der Arbeitsaufnahme des Antragstellers zu 1. am 2.
Mai 2019 nicht vor, da dieser seither als Arbeitnehmer freizligigkeitsberechtigt ist und
ein darauf beruhendes Recht auf Einreise und Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat (Art. 45 Abs. 1 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union -
AEUV -; § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 FreiziigG/EU). Sofern von einem fort-
dauernden Status als Arbeitnehmer nicht schon im Hinblick auf das nicht gekindigte Be-
schaftigungsverhaltnis auszugehen ist, ist ihm dieser jedenfalls auf Grund seiner Erkran-
kung bis heute erhalten geblieben (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FreizigG/EU).

Der Antragsteller ist als Arbeithnehmer im Sinne der europarechtlichen Vorgaben anzuse-
hen: Namentlich ist sein Arbeitsverhaltnis bei der Fa. F. GmbH als ,tatsachlich und echt”
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- und damit umgekehrt nicht als ,,v6llig untergeordnet und unwesentlich” - im Sinne der
Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes anzusehen (vgl. zu dieser Vorausset-
zung fur die Begriindung der Arbeitnehmerfreiziigigkeit aus der st. Rspr. des EuGH grdl.
Urteil vom 6. November 2003 - C-413/01 - RS Ninni-Orasche -, Slg. 2003, 1-13187; naher
dazu Schreiber, SGb 2019, 698/700 f.). Insoweit kann zur Vermeidung von Wiederholun-
gen auf die zutreffenden Ausfuhrungen des Sozialgerichts (Umdruck S. 10 f.) Bezug ge-
nommen werden.

Nach Auffassung des Senats ist die Berufung auf die Arbeitnehmerfreizligigkeit auch
nicht als rechtsmissbrauchlich anzusehen. Zwar trifft es im Ausgangspunkt zu, dass die
europarechtlichen Verblirgungen unter einem Vorbehalt des Missbrauchs stehen (vgl.
allg. EuGH, Urteil vom 14. Dezember 2000 - C-110/99 - RS Emsland-Starke -, Slg. 2000,
[-11459, Rn. 51; EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2010 - C-303/08 - RS Bozkurt -, Slg.
2010, 1-13445, Rn. 47 sowie EuGH, Urteil vom 12. Marz 2014 - C-456/12 - RS O. -, juris,
Rn. 58). Die Annahme eines Missbrauchs setzt dabei zum einen voraus, dass eine Ge-
samtwirdigung der objektiven Umstande ergibt, dass trotz formaler Einhaltung der uni-
onsrechtlichen Bedingungen das Ziel der Regelung nicht erreicht wurde, und zum an-
deren ein subjektives Element, namlich die Absicht, sich einen unionsrechtlich vorgese-
henen Vorteil dadurch zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen will-
karlich geschaffen werden (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Oktober 2012 - C-364/10 - RS Un-
garn/Slowakei -, juris, Rn. 58; EuGH, Urteil vom 12. Marz 2014 - C-456/12 - RS O. -, juris,
Rn. 58).

Im Ausgangspunkt zu Recht ist das Sozialgericht auch davon ausgegangen, dass die Pri-
fung des Missbrauchstatbestandes nach der insoweit maRgeblichen Rechtsprechung des
Europaischen Gerichtshofes kategorial von der Prufung, ob ein ,tatsachliches und ech-
tes” Arbeitsverhaltnis als Voraussetzung des Arbeitnehmerstatus vorliegt, zu unterschei-
den ist (vgl. EUGH, Urteil vom 6. November 2003 - C-413/01 - RS Ninni-Orasche -, Slg.
2003, 1-13187). Dessen ungeachtet kann dem Missbrauchseinwand aber, sofern ein Ar-
beitsverhaltnis von wirtschaftlicher Relevanz vorliegt, nur ein kleiner Anwendungsbe-
reich vor allem mit Blick auf die im Rahmen des Missbrauchstatbestandes gebotene Ein-
beziehung aller und insbesondere subjektiver Umstande verbleiben, der nach Auffassung
des Senats vorliegend nicht erflllt ist.

Dabei ist zunachst in den Blick zu nehmen, dass der Europaische Gerichtshof den Miss-
brauchstatbestand im Zusammenhang mit der Arbeitnehmerfreizigigkeit, soweit ersicht-
lich, nur zur Anwendung gebracht hat, wenn die Aufnahme einer Arbeitstatigkeit im Ziel-
staat erkennbar darauf zielte, sich Zugang zu Leistungen mit einem deutlich anderen
Forderziel - konkret: Studienbeihilfen - zu verschaffen und eine mehr als ganz kurzzei-
tige Integration unmittelbar in den Arbeitsmarkt daher von vornherein nicht angestrebt
war (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Juni 1988 - C-39/86 - RS Lair -, juris; EuGH, Urteil vom

6. November 2003 - C-413/01 - RS Ninni-Orasche -, Slg. 2003, 1-13187). Eine Ubertra-
gung dieser Uberlegungen auf Sozialleistungen, die gerade der Integration in den Ar-
beitsmarkt dienen und aufstockend zu Einklnften aus einem - tatsachlichen und echten
- Arbeitsverhaltnis gezahlt werden, erscheint dem Senat daher schon strukturell als pro-
blematisch. Das gilt jedenfalls, sofern die Arbeitsaufnahme nicht mehr oder weniger zum
Schein erfolgt ist, woflr hier keine Anhaltspunkte bestehen.

Grundsatzlich - und damit abgesehen von dem eng auszulegenden Missbrauchstatbe-
stand - ist mit der Gewahrleistung der Arbeitnehmerfreizigigkeit namlich gerade der
Zugang zu (erganzenden) Sozialleistungen verbunden (vgl. in diesem Sinne auch Hess.
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LSG, Beschluss vom 9. Oktober 2019 - L 4 SO 160/19 B ER -, juris, Rn. 44 und Schreiber,
SGb 2019, 698/700). Das ergibt sich letztlich schon daraus, dass flr Unionsburger, die
(vollstéandig) fur sich selbst sorgen kénnen, die Freizligigkeit ohne weitere Voraussetzun-
gen gewahrt ist, und also namentlich ohne dass die Voraussetzungen einer der europa-
rechtlichen Grundfreiheiten vorliegen mussten (vgl. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Bst. a i.V.m.
Art. 21 AEUV und Art. 7 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 2004/38/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 Uber das Recht der Unionsblrger und ihrer Fa-
milienangehdrigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und auf-
zuhalten, zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richt-
linien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,
90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG - Unionsburgerrichtlinie beziehungsweise
Freizlgigkeitsrichtlinie - sowie § 4 Satz 1 FreizigG/EU). Namentlich die Inanspruchnah-
me von Sozialleistungen, die aufstockend zu einer tatsachlichen und echten Arbeitneh-
mertatigkeit oder zur (weiteren) Integration in den Arbeitsmarkt gewahrt werden, kann
daher, selbst wenn ein entsprechender Bedarf zum Zeitpunkt der Zuwanderung abseh-
bar gewesen ist, nicht per se einen Missbrauch des Freizlgigkeitsrechts begriunden.

Der Europaische Gerichtshof hat diesen Zusammenhang in der Rechtssache Kempf aus-
driicklich betont, wenn es dort (Urteil vom 3. Juni 1986 - C-139/85 -, juris, Rn. 13 ff.)
heiBt: ,Nach der gesicherten Rechtsprechung des Gerichtshofes gehdrt die Freizlgigkeit
der Arbeitnehmer zu den Grundlagen der Gemeinschaft. Die Vorschriften, in denen die-
se Grundfreiheit verankert ist, [...] sind daher weit, die Ausnahmen und Abweichungen
vom Grundsatz der Freizugigkeit der Arbeitnehmer dagegen eng auszulegen. Infolgedes-
sen sind die diesbezlglichen Bestimmungen dahin zu verstehen, dass jemand, der eine
tatsachlich und echte Teilzeitbeschaftigung ausiibt, vom Geltungsbereich dieser Bestim-
mungen nicht allein deswegen ausgeschlossen werden kann, weil er die unter dem Exis-
tenzminimum liegenden Einklnfte aus dieser Tatigkeit durch andere zulassige Mittel zur
Bestreitung des Lebensunterhalts zu erganzen sucht. In diesem Zusammenhang kommt
es nicht darauf an, ob die erganzenden Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts aus
dem Vermdgen oder der Arbeit eines Familienmitglieds herriihren wie bei dem dem Ur-
teil Levin zugrundeliegenden Sachverhalt oder ob sie - wie im vorliegenden Fall - auf ei-
ner aus offentlichen Mitteln des Wohnortmitgliedstaats gezahlten Unterstitzung beru-
hen, sofern feststeht, dass es sich um eine echte und tatsachliche Arbeitnehmertatigkeit
handelt. Dieses Ergebnis wird im Ubrigen dadurch erhartet, dass die Begriffe ,Arbeitneh-
mer” und , Tatigkeit im Lohn- und Gehaltsverhaltnis“ im Sinne des Gemeinschaftsrechts
[...] nicht durch Verweisung auf die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten definiert wer-
den kénnen, sondern vielmehr eine gemeinschaftsrechtliche Bedeutung haben. Diese
Bedeutung ware gefdhrdet, wenn die Geltendmachung der durch die Freizigigkeit der
Arbeitnehmer begriindeten Anspriiche ausgeschlossen ware, sobald der Betroffene in
den Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats vorgesehene Leistungen aus 6ffent-
lichen Mitteln beansprucht.”

Auch die Freizlgigkeitsrichtlinie fihrt dementsprechend - in Erwagungsgrund 10 und 16
-nur die unangemessene Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen des Aufhahmemit-
gliedstaats als das FreizUgigkeitsrecht potentiell begrenzend an (vgl. auch Art. 35 der
Freizlgigkeitsrichtlinie). In der Regel wird man diesbezuglich Gberdies eine gesetzgebe-
rische Ausgestaltung zwingend zu erwarten haben und die Bestimmung der damit gege-
benenfalls einhergehenden Grenzen - schon wegen ihrer Grundrechtsrelevanz - nicht ei-
ner auf den Missbrauchstatbestand gestitzten Kasuistik iberlassen kénnen.
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Fur die Annahme, die Berufung auf die Arbeitnehmerfreizigigkeit kénne sich als miss-
brauchlich darstellen, bleibt nach Auffassung des Senats daher jedenfalls dann kein
Raum, wenn der Betroffene - wie hier - durch seine Tatigkeit seinen eigenen Bedarf je-
denfalls fast und zumindest unter zusatzlicher Inanspruchnahme von Wohngeld auch
vollstandig decken kann. Der Antragsteller zu 1. hat vorliegend - unter Berucksichti-
gung der grundsicherungsrechtlichen Mal8stabe - einen Regelbedarf von 382,- monat-
lich (nach der Regelbedarfsstufe 1 ware, wenn man ihn zunachst isoliert betrachten woll-
te, von einem Regelbedarf in Héhe von 424,- Euro auszugehen; vgl. Regelbedarfsstufen-
Fortschreibungsverordnung 2019 - RBSFV 2019 - vom 19. Oktober 2018, BGBI. | 2018,
1766). Hinzu kommen die Bedarfe flr Unterkunft und Heizung, wenn man von dem ak-
tuellen Wohnverhaltnissen ausgeht also von 275,- Euro monatlich. Weitere grundsiche-
rungsrechtlich relevante Bedarfe sind nicht ersichtlich. Das arbeitsvertraglich vorgesehe-
ne Entgelt von 840,- Euro brutto beziehungsweise von knapp 700,- Euro netto ware da-
mit zur Deckung des Bedarfs allein des Antragstellers zu 1. (zumindest fast) vollstandig
ausreichend.

Nach Auffassung des Senats kann es die Reichweite der Arbeitnehmerfreiziigigkeit vor
dem Hintergrund der zitierten Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs auch un-
ter dem Gesichtspunkt des Missbrauchs nicht beeinflussen, wenn das deutsche Existenz-
sicherungsrecht zumindest im Bereich der Grundsicherung flr Arbeitsuchende durch die
Zusammenfassung einer Familie zu einer Bedarfsgemeinschaft und die damit einherge-
hende Verteilung von Einkommen und Vermégen auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 SGB
[l daflr sorgt, dass rechnerisch auch der Bedarf eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft
mit eigenem (Arbeits-)Einkommen (und/oder Vermdgen) erst dann vollstandig gedeckt
ist, wenn dies auch fur alle anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft gilt.

Die an den Arbeitnehmerstatus eines Familienmitglieds anknipfende Freizigigkeit der
anderen Familienmitglieder (§ 3 Abs. 1 FreizligG/EU; Art. 7 Abs. 1 Bst. d der Freizugig-
keitsrichtlinie) ist allein von dem Arbeitnehmerstatus des beschaftigten Familienmit-
glieds abgeleitet, ohne dass insoweit Anhaltspunkte daflir vorhanden waren, dass ihre
Inanspruchnahme wegen des Bezugs von Sozialleistungen im Wohnsitzstaat missbrauch-
lich sein kdnnte.

Nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prii-
fung kann jedenfalls unter diesen Umstanden - und ohne dass es auf weitere Einzel-
heiten ankame - weder dem Arbeitnehmer selbst noch seinen Familienangehdrigen die
missbrauchliche Berufung auf den Arbeitnehmerstatus des beschaftigten Familienmit-
glieds und die daran anknupfende Freizligigkeitsberechtigung auch der anderen Famili-
enmitglieder entgegengehalten werden.

Die vom Sozialgericht angefuhrten Entscheidungen aus der oberverwaltungsgerichtli-
chen Rechtsprechung (soweit veréffentlicht) waren denn auch davon gekennzeichnet,
dass der ernsthafte Wille zur dauerhaften Arbeitsaufnahme vollstandig fraglich erschien
(vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20. September 2016 - 7 B 10406/16 u.a. -, ju-
ris, Rn. 37 ff.; Hess. VGH, Beschluss vom 26. Juni 2014 - 9 B 37/14 -, juris, Rn. 11 - wobei
die Missbrauchlichkeit in der Entscheidung letztlich offen blieb, da das Gericht schon den
Arbeitnehmerstatus wegen des fehlenden Interesses an einer ernsthaften und kontinu-
ierlichen Beschaftigung verneint hatte -) oder flr den Zuzug familidre Griinde maligeb-
lich waren und eine Erwerbstatigkeit immer nur in dem Mal3e aufgenommen wurde, wie
dies flr die Begriindung des Freizlgigkeitsrechts notwendig erschien (Hess. VGH, Be-
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schluss vom 5. Marz 2019 - 9 B 56/19 -, juris, Rn. 8), beziehungsweise auf den Fortgang
eines Verlustfeststellungsverfahrens abgestimmt war (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Be-
schluss vom 28. Marz 2017 - 18 B 274/17 -, juris, Rn. 5). Damit ist der hiesige Sachver-
halt nicht vergleichbar, nachdem sich der Antragsteller zu 1. bald nach der Einreise er-
folgreich um eine (zumindest seinen Bedarf nahezu, wenn nicht vollstandig deckende)
Beschaftigung bemuht hat.

Dementsprechend vermag sich der Senat im Ubrigen auch bei einer Gesamtwiirdigung
unter Einbeziehung der Umstande des Einzelfalles der Bewertung, die Berufung auf den
europarechtlichen Status als Arbeitnehmer sei rechtsmissbrauchlich, nicht anzuschlie-
Ben. Dies gilt zunachst fiir den Verweis auf die bislang nur wenige Tage andauernde tat-
sachliche Arbeitstatigkeit des Antragstellers zu 1.: Der Senat sieht keinen Anhaltspunkt,
dass dies nicht allein durch den kurz nach der Arbeitsaufnahme erlittenen und nicht vor-
hersehbaren Unfall und die daran anknipfende Arbeitsunfahigkeit verursacht ware. We-
gen des (auch) an die subjektive Vorhersehbarkeit der Entwicklung ankniipfenden Miss-
brauchstatbestandes gibt die kurze Dauer der realen Beschaftigung daher fir eine Be-
wertung als rechtsmissbrauchlich nichts her.

Die Héhe des im konkreten Fall vertraglich vereinbarten Einkommens kann, wie bereits
ausgeflhrt, als Beleg fir die Missbrauchlichkeit gerade nicht herangezogen werden,
nachdem es ausreichend ist, den Bedarf desjenigen, der sich auf die Arbeitnehmerfrei-
zugigkeit beruft, (nahezu) vollstandig zu decken. Im vorliegenden Einzelfall ist zudem

zu berucksichtigen, dass die soziale Lage der Antragsteller nach ihren glaubhaften und
insoweit auch weder von der Antragsgegnerin noch vom Sozialgericht in Zweifel gezo-
genen Darstellungen gerade auch in Bulgarien im Wesentlichen als prekar einzustufen
war. In einem derartigen Fall scheidet die Qualifizierung der Inanspruchnahme der Ar-
beitnehmerfreizligigkeit als missbrauchlich aber nach Auffassung des Senats regelmaRig
schon dann aus, wenn es als nicht fernliegend erscheint, dass die Migration zumindest
zu einer Verbesserung der Chancen fihren kann, den Lebensunterhalt durch eigene Er-
werbstatigkeit zu sichern, auch wenn absehbar sein sollte, dass dies zunachst nicht voll-
standig gelingt. Eine ,willkurliche” oder ,klnstliche” Herbeifihrung der formalen Voraus-
setzungen der Arbeitnehmerfreiziigigkeit, um ein mit den europarechtlichen Verbirgun-
gen nicht geschltztes Ziel zu erreichen, liegt dann nach Auffassung des Senats gerade
nicht vor (vgl. zum subjektiven Element des Missbrauchstatbestandes auch Hess. LSG,
Beschluss vom 9. Oktober 2019 - L 4 SO 160/19 B ER -, juris, Rn. 44).

Dem Senat erscheint jedenfalls nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
gebotenen summarischen Prifung auch zweifelhaft, ob der sehr skeptischen Einschat-
zung des Sozialgerichts hinsichtlich der Méglichkeit der Integration in den hiesigen Ar-
beitsmarkt zu folgen ist. In gewisser Weise zeigt gerade das Beispiel des Antragstellers
zu 1., dass ein junger und gesunder Mensch - der nicht vorhersehbare Unfall erst nach
Arbeitsaufnahme kann die Beurteilung, wie ausgefuhrt, nicht nachtraglich andern - im
Bereich der Helfertatigkeiten beim gegenwartigen Stand des Arbeitsmarktes in der Bun-
desrepublik im Allgemeinen und in Sidhessen im Besonderen durchaus Arbeit finden
kann, auch wenn er der deutschen Sprache nicht machtig ist und Gber keine formalen
Qualifikationen verfugt. Dies gilt namentlich, wenn er sich, wie der Antragsteller zu 1.,
nicht nur in einer in Deutschland selten gesprochenen, sondern in einer Sprache - hier
der tarkischen - zu verstandigen vermag, die von einer Vielzahl von anderen Arbeitneh-
mern und auch Arbeitgebern gesprochen wird: Sofern es sich nicht um Tatigkeiten mit
Publikumsverkehr handelt, kann dies ausreichen, um sich (mit Kollegen und Vorgesetz-
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ten) hinreichend zu verstéandigen. Vor diesem Hintergrund ist das fehlende sofortige Be-
mihen um Verbesserung der Deutschkenntnisse durch den Besuch eines Sprachkurses
kein Hinweis auf ein missbrauchliches Verhalten. Dies kénnte im Grundsatz eher fur die
ebenfalls nicht belegte Suche nach einer weiteren Tatigkeit - entgegen dem entspre-
chenden Vortrag der Antragsteller - gelten; insoweit ist aber zu berlicksichtigen, dass
der Antragsteller zu 1. schon sehr bald - finf Tage nach der Arbeitsaufnahme - schwer
erkrankte, woraus sich ein plausibler und schwerlich einen Missbrauch indizierender
Grund daflr ergibt, dass er noch keine (weitere) Tatigkeit hat finden kénnen (vgl. zu feh-
lenden BemUhungen um Beschaftigung als Kriterium flr einen mdglichen Missbrauch -
neben den bereits genannten Entscheidungen - SG Darmstadt, Beschluss vom 25. Marz
2013 -S16 AS 1089/12 ER -, juris, Rn. 54).

Das Sozialgericht hat schlieflich nachvollziehbar dargelegt, dass die Antragsteller mit
dem Wissen um die Mdglichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland existenzsichernde
Sozialleistungen zu beantragen, eingereist sind und auch vorhergesehen haben drften,
dass sie auf einen entsprechenden Antrag angewiesen sein kénnten. Die gegenteiligen
Einlassungen der Antragsteller erscheinen auch dem Senat wenig Uberzeugend. Dies
vermag aber die Missbrauchlichkeit der Berufung auf den Arbeitnehmerstatus nicht zu
begrinden, wenn es den Betroffenen - dann doch und maéglicherweise entgegen dem
bei der Einreise Uberwiegend wahrscheinlichen Gang der Dinge - gelingt, eine Beschafti-
gung zu finden, die sich als Realisierung der Grundfreiheit auf Arbeitnehmerfreizigigkeit
verstehen lasst.

Nach allem ist der Senat jedenfalls nach der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-
zes gebotenen summarischen Prifung der Auffassung, dass die Berufung auf den Ar-
beitnehmerstatus seitens des Antragstellers zu 1. und nachfolgend auf die Freiziigig-
keit als Familienangehdérige seitens der Ubrigen Antragsteller nicht als rechtsmissbrauch-
lich qualifiziert werden kann. Dementsprechend greift der Ausnahmetatbestand aus § 7
Abs. 1 Satz 2 SGB Il aller Voraussicht nach nicht ein, so dass ein Anordnungsanspruch als
glaubhaft gemacht anzusehen ist.

b) Auch ein Anordnungsgrund ist hinreichend glaubhaft gemacht. Insofern sind ange-
sichts der hohen Erfolgsaussichten in der Hauptsache von vornherein keine tbermaRigen
Anforderungen zu formulieren. Hinzu kommt, dass das verfassungsrechtlich Gber Art. 1
Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG geschutzte Interesse der Antragsteller an
der nur aktuell zu verwirklichenden Sicherung ihrer Existenz den ausschlieBlich finanziel-
len Interessen der Antragsgegnerin gegenlibersteht und diese deutlich Gberwiegt.

Der Senat hat keine Anhaltspunkte daflir, dass den Antragstellern aktuell aulRer Kinder-
und Verletzten- beziehungsweise Krankengeld weitere Mittel zur Verflgung stiinden. Na-
mentlich ist nicht ersichtlich, dass sie weiter von der Tante des Antragstellers zu 1. un-
tersttzt wlrden. Es ist auch nicht unplausibel, dass sie - bei dullerst sparsamer Lebens-
weise - ihr Uberleben in den letzten Monaten aus den Kinder- und Kranken- beziehungs-
weise Verletztengeldzahlungen bestritten haben, wenn man davon ausgeht, dass sie tat-
sachlich die Miete in vollem Umfang (abgesehen von der schon bei Einzug geleisteten
Zahlung) schuldig geblieben sind. Von daher ergibt sich aus dem fehlenden Leistungsbe-
zug bis zum heutigen Tag kein zwingender Hinweis darauf, dass den Antragstellern sons-
tiges Einkommen oder Vermdgen zur Verflugung stehen musste.

Auch hinsichtlich der Bedarfe fur Unterkunft und Heizung ist nach Auffassung des Senats
ein Anordnungsgrund hinreichend glaubhaft. Zwar ergibt sich aus dem Vorbringen der
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Antragsteller nicht, dass ihr Vermieter ihnen mit Blick auf die aufgelaufenen Mietschul-
den bereits gekindigt oder Raumungsklage erhoben hatte. Der Senat ist jedoch nicht
der Auffassung, dass dies zwingende Voraussetzung fur die Annahme eines Anordnungs-
grundes ist (vgl. hierzu auch BVerfG, Beschluss vom 1. August 2017 - 1 BvR 1910/12 -,
juris). Anhaltspunkte dafiir, dass die Antragsteller einer ernstlichen Forderung aus dem
Mietvertrag nicht ausgesetzt waren, hat der Senat nicht. Auf bloBe Mutmalungen aber
Iasst sich die Verneinung eines Anordnungsgrundes trotz der bei den Antragstellern lie-
genden materiellen Beweislast nicht stitzen (vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 25. Fe-
bruar 2009 - 1 BvR 120/09 -, BVerfGK 15, 133 = juris, Rn. 16), namentlich nachdem ih-
re Erfolgsaussichten in der Hauptsache als deutlich Gberwiegend einzuschatzen sind und
das durch die Entscheidung zentral berihrte Recht auf Sicherung einer menschenwrdi-
gen Existenz auch verfassungsrechtlich von erheblichem Gewicht ist (vgl. dazu zuletzt
BVerfG, Beschluss vom 5. November 2019 - 1 BvL 7/16 -, juris).

¢) In zeitlicher Hinsicht war die einstweilige Anordnung auf die Zeit von der erstinstanzli-
chen Antragstellung am 19. August 2019 bis zum 31. Januar 2020 zu erstrecken.

Eine einstweilige Anordnung fur Zeitrdume, die - bezogen auf den Zeitpunkt der Verfah-
renseinleitung - in der Vergangenheit liegen, scheidet regelmaRig und auch hier aus;
Uberdies durfte, wie bereits ausgefuhrt, der von den Antragstellern formulierte Antrag
auch gar nicht dahin zu verstehen sein, dass Leistungen bereits flr die Zeit vor der An-
tragstellung geltend gemacht werden sollen.

Beziglich des Endzeitpunkts halt der Senat eine Begrenzung der einstweiligen Anord-
nung auf die Zeit bis zum 31. Januar 2020 unter Ausubung seines insoweit bestehenden
Ermessens fur sachgerecht: Zum einen wird eine Orientierung am Regelbewilligungs-
zeitraum aus § 41 Abs. 3 Satz 1 SGB Il nach dessen Verlangerung auf ein Jahr durch das
Neunte Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Rechtsvereinfa-
chung - sowie zur voribergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht vom 26. Ju-
li 2016 (BGBI. I S. 1824) angesichts des Zwecks des einstweiligen Anordnungsverfah-
rens, einer aktuellen Notlage abzuhelfen, in vielen Fallen nicht mehr angemessen sein.
Hier kommt hinzu, dass es - etwa im Hinblick auf die angekuindigte Arbeitsaufnahme der
Antragstellerin zu 2. - sachgerecht erscheint, der Antragsgegnerin in einem Uberschau-
baren Zeitraum eine erneute Prifung der Sach- und Rechtslage ohne Bindung an eine
bereits erlassene einstweilige Anordnung zu erméglichen und sie nicht auf ein Abande-
rungsverfahren zu verweisen; die zeitliche Erstreckung der einstweiligen Anordnung ent-
spricht damit Gberdies ihrer GroBenordnung nach einem an den Regelungsgedanken aus
§ 41 Abs. 3 Satz 2 SGB Il angelehnten Zeitraum von 6 Monaten.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung von § 193 SGG
und folgt dem Obsiegen der Antragsteller in der Sache; Gesichtspunkte, die eine Abwei-
chung hiervon namentlich unter Veranlassungsgesichtspunkten nahelegten, sind nicht
ersichtlich.

4. Die Voraussetzungen fir die Bewilligung von Prozesskostenhilfe zu Gunsten der An-
tragsteller unter Beiordnung ihrer Bevollmachtigten (§ 73a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m.
§§ 114 ff., § 121 Abs. 2 Zivilprozessordnung) liegen vor.

Dieser Beschluss ist gemalt § 177 SGG unanfechtbar.

- Seite 15 von 15 -



	Leitsatz
	Verfahrensgang
	Tenor
	Gründe

